
 

 

 

Seiteneinstieg im Bereich Textiltechnik und Bekleidung 

in den Vorbereitungsdienst für das Höhere Lehramt an Beruflichen Schulen ab Januar 2024 

an der Gewerblichen Schule Metzingen 

 

 

Voraussetzungen: 

Ein universitärer Abschluss (konsekutiver Master oder Diplom) oder ein konsekutiver Masterab-

schluss1einer Hochschule im Fachbereich Textiltechnik und Bekleidung. Das Zweitfach wird 

vor dem Hintergrund weiterer erbrachter Studieninhalte zentral zugeteilt. Zudem muss eine dem 

Lehramt dienliche Betriebspraxis von mindestens einem Jahr nachgewiesen werden. Wün-

schenswert ist eine einschlägige duale Ausbildung. 

 

Stellenbeschreibung: 

Der Einsatz erfolgt überwiegend in Bildungsgängen im Berufsfeld Textiltechnik und Bekleidung 

(z.B. Berufsschule und Berufskolleg Mode und Design) sowie je nach Zweitfach in anderen ge-

eigneten Bildungsgängen. Interesse an der Arbeit mit jungen Menschen, pädagogisches Ge-

schick, die Bereitschaft zur Teamarbeit und die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

sind notwendig. 

 

Weitere Informationen 

 

Bewerbung: 

Per E-Mail oder schriftlich mit den üblichen Bewerbungsunterlagen direkt an die Schule: 

schulleitung@gewerbeschule-metzingen.schule.bwl.de  

Gewerbliche Schule Metzingen, Frau OStD’in Susanne Lauffer-Dietborn, 

Max-Eyth-Straße 1,5, 72555 Metzingen 

Parallel dazu sind die Bewerbungsunterlagen per E-Mail an das Regierungspräsidium Tübingen, 

Frau Angelika Herre (angelika.herre@rpt.bwl.de) zu senden. 

Die Schule führt in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen die Bewerberauswahl 

durch. Die abschließende Entscheidung liegt beim Regierungspräsidium. 

Bewerbungsschluss ist der 31. August 2023 (Eingang an der Schule). 

Vorbereitungsdienst: 

Der Vorbereitungsdienst beginnt im Januar 2024, er dauert 18 Monate und schließt mit der 

Staatsprüfung für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen ab. Weitere Informationen finden 

Sie hier.  

 

Schule: Informationen zur Schule finden Sie unter www.gewerbeschule-metzingen.de.  

                                                           
1 Voraussetzungen für die Anerkennung eines Masterstudiengangs: Im Master- und dem vorausgehenden Ba-

chelorstudiengang müssen Studieninhalte für beide Fächer in ausreichendem Umfang nachgewiesen sein (Erstfach 

mindestens 92 LP (Leistungspunkte nach ECTS), nicht affines Zweitfach mind. 63 LP, affines Zweitfach mind. 45 bis 55 

LP). Bei der Bewerbung zum Seiteneinstieg wird eine Einzelfallprüfung vorgenommen. 
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